
          
 
 
  

Antrag für einen Bauwasseranschluss 
 
Für das Gebäude / Grundstück 
 
……………………………………..   ……………………………………..  
Ort Straße, Haus-Nr.          Flurstück-.Nr. 
 
 
Nutzer / Vertragspartner für Mietvertrag und Trinkw asserliefervertrag 
 
…………………………………….. ……………………………………..  
Name, Vorname oder Firma Telefon / E-Mail  
 
…………………………………….. ……………………………………..  
Ort Straße, Haus-Nr. 
 
 
Rechnungsanschrift (falls abweichend vom Anschlussn ehmer): 
 
…………………………………….. ……………………………………..  
Name, Vorname oder Firma Telefon / E-Mail  
 

…………………………………….. ……………………………………..  
Ort Straße, Haus-Nr. 
 
 
Bauwasseranschluss über: 
 

  Hausanschluss     Anschlusskupplung (GEKA-Schlauchkupplung 1“) 
 
 
voraussichtlicher Nutzungszeitraum:  …………………………………….. 
 Datum  von  -  bis 
 
Bei örtlicher und technischer Möglichkeit kann Trinkwasser bis maximal 20 m³/h geliefert werden. 
 
Voraussichtliche Entnahmemenge pro Tag: …………………… m³ 
 
Bemerkungen: …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………….... 

 
Der Inhalt der Wasserversorgungssatzung (WVS) in der jeweils gültigen Fassung der Gemeinde 
Frickenhausen, zu finden unter www.frickenhausen.de, ist mir bekannt. 
 
Der für den Bauwasseranschluss benötigte Systemtrenner (Sicherungseinrichtung nach DVGW) wird von 
der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Bei Verlust oder Beschädigung trägt der Vertragspartner die 
Ersatzkosten in Höhe von circa 400 Euro. 
 
Insbesondere ist mir bekannt, dass ich als Nutzer bzw. Vertragspartner des Bauwasseranschlusses u. a. 
verpflichtet bin, die Entnahmestelle vor Einwirkungen Dritter, vor Abwasser, Schmutzwasser, Grundwasser  
und Frost zu schützen (§ 17 WVS) und ich die auf den Anschlussnehmer entfallenen Kosten zu tragen habe  
(§ 15 WVS). 
 
Mir ist bewusst, dass der Bauwasseranschluss nur am beantragten Ort betrieben werden darf. 
 
 
…………………………………….. …………………………………….. 
Datum, Unterschrift des Vertragspartners Name in Druckschrift  

Dieser Antrag ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei der Gemeinde 
Frickenhausen, Mittlere Str. 18, 72636 Frickenhausen einzureichen. 



 
 
 
 

Auszug aus der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Frickenhausen 
 
 
 

§ 15 
Kostenerstattung  

 
(1) Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu 

erstatten: 
 
1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, 

Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für 
den Teil des Hausanschlusses 
(Grundstücksanschlusses), der in öffentlichen 
Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 
2). 

 

2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, 

Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 

weiteren, vorläufigen und vorübergehenden 

Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). Zu diesen Kosten 

gehören auch die Aufwendungen für die 

Wiederherstellung des alten Zustandes auf den 

durch die Arbeiten beanspruchten Flächen. 
 

(2) Zweigt eine Hausanschlussleitung von der 
Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab 
(württ. Schachthydrantensystem), so wird der 
Teil der Anschlussleitung, der neben der 
Versorgungsleitung verlegt ist, bei der 
Berechnung der Kosten nach Abs. 1 
unberücksichtigt gelassen. Die Kosten für die 
Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, 
Veränderung und Beseitigung dieser 
Teilstrecken trägt die Gemeinde. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der 

endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, 
im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. 
Der Erstattungsanspruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des 
Abgabenbescheids fällig. 

 
(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine 

gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für 
die Teile der Anschlussleitung, die 
ausschließlich einem der beteiligten 
Grundstücke dienen, allein der Eigentümer  

 
 

 

 
 

 
  

  bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden 
Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit Teile der 
Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken 
gemeinsam dienen, sind die Eigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke 
als Gesamtschuldner ersatzpflichtig. 

 
 

§ 17 
Anlage des Anschlussnehmers  

 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, 

Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 
Anlage hinter dem Hausanschluss - mit 
Ausnahme der Messeinrichtungen der 
Gemeinde - ist der Anschlussnehmer 
verantwortlich. Hat er die Anlage oder 
Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst 
zur Benutzung überlassen, so ist er neben 
diesem verantwortlich. 

 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der 

Vorschriften dieser Satzung und anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen 
sowie nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik errichtet, erweitert, geändert und 
unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage 
und wesentliche Veränderungen dürfen nur 
durch die Gemeinde oder ein von der Gemeinde 
zugelassenes Installationsunternehmen 
erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

 
(3) Anlagenteile, die sich vor den 

Messeinrichtungen befinden, können plombiert 
werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur 
Anlage des Anschlussnehmers gehören, unter 
Plombenverschluss genommen werden, um eine 
einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist 
nach den Angaben der Gemeinde zu 
veranlassen. 

 
(4) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so 

zu betreiben, dass Störungen anderer 
Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 
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 Gemeinde Frickenhausen 
 Mittlere Straße 18 
 72636 Frickenhausen 


